
Satzung zur 2. Änderung der Gebührensatzung 
für die Benutzung der Stadtbibliothek Lichtenstein 

 
Auf der Grundlage der §§ 4 und 124 der Sächsischen Gemeindeordnung des Freistaates 
Sachsen (SächsGemO)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. 
S. 55), berichtigt am 25. April 2003 (SächsGVBl. S. 159), rechtsbereinigt mit Stand vom 
28.04.2013 und §§ 2 und 9 ff. des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26.08.2004 (SächsGVBl. S.418) berichtigt am 04.10.2005 
(SächsGVBl. S.306) rechtsbereinigt mit Stand vom 18.11.2012 hat der Stadtrat der Stadt 
Lichtenstein in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgende Satzung zur 2. Änderung der 
Gebührensatzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Lichtenstein beschlossen: 
 
Die Gebührensatzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Lichtenstein wird wie folgt  
geändert: 
 
1.  § 1 Gebührentatbestand 

„Die Stadt Lichtenstein erhebt für die Inanspruchnahme von Leistungen der 
Stadtbibliothek Lichtenstein Gebühren nach dieser Satzung und dem als Anlage 
beigefügten Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.“ 

 
2.  § 3 Abs. 6 wird gestrichen 
 
3.  Anlage zur Gebührensatzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Lichtenstein  
     Gebührentarif der Stadtbibliothek Lichtenstein mit Stand vom 10.10.2013 
 

1.  Anmeldegebühr         1,50 € 

2.  Jahres- und Benutzungsgebühren 

2.1.  Jahresgebühr          
 Erwachsene und Jugendliche ab vollendetem 18. Lebensjahr   9,00 € 
 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schüler und Studenten  4,50 € 
 Institutionen, die hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen  

genutzt werden (Schulen, Kita`s u.s.w.) und juristische Personen,  
deren Zweck die Kinder- und Jugendhilfe ist     4,50 € 

 Juristische Personen (Vereine, GmbH usw.)     9,00 € 
   
2.2. Tagesgebühr          1,50 € 

3.  Gebühren bei Überschreitung der Ausleihfrist je Medieneinheit 

3.1. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, CD, CD-ROM, Kassetten, E-Books 
Erwachsene und Jugendliche ab vollendetem 14. Lebensjahr je Woche  0,50 € 

 Kinder je Woche         0,25 € 

3.2. Videokassetten, DVD 
 Erwachsene und Jugendliche ab vollendetem 14. Lebensjahr je Tag  0,50 € 
 Kinder je Tag          0,25 € 

4.  Gebühren für Rückgabe- und Zahlungsaufforderungen 

 Mahnung gemäß § 13 SächsVwVG       5,00 € 

 

 



5. Sonstige Gebühren 

 Vorbestellung je Medieneinheit       0,60 € 
 Auslösen einer Fernleihbestellung je Medium im Leihverkehr  
 der deutschen Bibliotheken        3,00 € 

Internet-Nutzung je angefangene Viertelstunde      0,25 € 
 Internet-Nutzung für eingetragene Nutzer, die die Jahresgebühr     
 entrichtet haben, für die ersten 60 Minuten pro Tag    gebührenfrei 
 Bibliotheksnächte für Schulen in der Bibliothek, je Kind    2,50 € 

6. Kopierleistungen/Computerausdruck 

Kopien 
 je DIN A 4 Seite         0,15 € 
 je DIN A 4 Seite, beidseitig        0,20 € 
 je DIN A 3 Seite         0,25 € 
 je DIN A 3 Seite, beidseitig        0,35 € 

 Computerausdruck  
 je DIN A 4 Seite, s/w         0,25 € 
 je DIN A 4 Seite, farbig        0,40 € 

7.  Verlust, Beschädigung 

 Ersatz des Benutzerausweises         50 % der Jahresgebühr 
 beschädigte CD- und Kassettenhülle je Medieneinheit    1,00 € 
 beschädigte Video- und DVD-Hülle je Medieneinheit    2,00 € 
 Verlust oder starke Beschädigung der Medieneinheit   Wiederbeschaffungswert  
           zzgl. einer Bearbeitungs- 
           gebühr von 5,00 €  
 
4.  Diese Satzung zur 2. Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der 

Stadtbibliothek Lichtenstein tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt:  
 
Lichtenstein, den 18.11.2013 
 
 
 
Wolfgang Sedner 
Bürgermeister 
 
 
 
Die Satzung wurde im Lichtensteiner Anzeiger Nr. 12/2013 am 18.12.2013 öffentlich bekannt 
gemacht.  


